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“Die Welt in einer Schneeflocke”:
54 mehr oder minder poetische Titel für den Medienmarkt

Nichts weniger als die Sorge für das persönliche Glück ihrer Leser und Zuschauer, haben sich Medien-Macher jetzt auf ihre Fahnen ge-
schrieben. Stifter-Press punktet mit “Hallosingle” und “Kontaktinserat”, ProSieben probt die “Verlobung für Fortgeschrittene” und Objectiv
Film sucht “Neue Freunde, neues Glück”. Sogar der Tatort präsentiert sich “Hand in Hand”. Wird auch mit massiver medialer Unterstützung
nichts aus der trauten Zweisamkeit, bleibt uns immer noch der “Stammtisch eins” im “Kneipen-TV”. Na dann, Prost!
Alle 54 Titel finden Sie auf Seite 2 (AL).

Anwalt darf sich als “Spezialist” bezeichnen

Das Bundesverfassungsge-
richt gab der Bescherde eines
Rechtsanwalts statt, der sich
im Briefkopf seiner Kanzlei
“Spezialist für Verkehrsrecht”
nannte. Die zuständige An-
waltskammer hielt dieses für
einen Verstoß gegen die Be-
rufsordung und verbot die Be-
zeichnung.

Bisher durften Anwälte
nur mit Interessenschwer-
punkt, Tätigkeitsschwerpunkt
oder Fachanwaltschaft werben,
wobei es für das Verkehrsrecht
keinen Fachanwaltstitel gibt.
Die Verfassungsrichter hielten
sich auch bei dieser Frage zum
anwaltlichen Werberecht an
die Auffassung, nach welcher
Angehörigen freier Berufe für
sachgerechte, nicht irreführen-
de Information im rechtlichen

und geschäftlichen Verkehr
Raum bleiben müsse.

Sie trauen es einem “kun-
digen Rechtsuchenden”
durchaus zu, dass er die im Ge-
setz gewählten Begriffe -
Schwerpunkt oder Fachanwalt
- nicht mit anderen, wie etwa
dem Spezialistenbegriff, gleich
setzt.

Erfolgen die zutrefenden
Angaben über die spezielle
Qualifikation eines Anwalts in
sachlicher Form und sind die
Angaben nicht irreführend,
ließe sich ein Verbot der
Selbstdarstellung als “Spezia-
list” von Verfassungs wegen
nicht rechtfertigen.

Bundesverfassungsgericht vom,
12. August 2004,
1 BvR 159/04

DJV hofft auf mehr staatliche Transparenz

Der Deutsche Journalis-
ten-Verband (DJV) freut sich
über die Ankündigung, dass
sich Koalition und Bundesre-
gierung nun auf die Eckpunkte
eines Informationsfreiheits-
gesetzes geeinigt haben. Das
Gesetz soll die Informations-
pflicht staatlicher Stellen ver-
stärken und die Beweislast um-
kehren. Weg von der
Begründungspflicht der Bür-
ger, warum sie an einer Infor-
mation interessiert sind, hin
zur Begründungspflicht der
Behörden, warum sie eine In-
formation verweigern. Dem-
nach soll jedermann das Recht
haben, Unterlagen von Bun-
desbehörden einzusehen. Ver-
waltungsvorgänge sollten nicht
mehr der Geheimhaltung un-
terliegen. Davon ausgenom-

men werden natürlich die Lan-
desverteidigung, Geheim-
dienste und die Finanzverwal-
tung.

“Nach langem Zögern der
Regierung, die das Gesetz
schon zu Beginn ihrer ersten
Amtszeit angekündigt hatte,
scheint sie ihr Versprechen
nun endlich in die Tat umzu-
setzen. Das Gesetz wird Trans-
parenz im häufig undurch-
sichtigen staatlichen Bereich
schaffen und Journalisten die
Erfüllung ihres Informations-
auftrags erleichtern”, äußerte
sich der DJV-Bundesvorsit-
zende Michael Konken in einer
Pressemitteilung.

Näheres unter:
www.djv.de
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Diese Woche: 54 Titel
ALLES THEATER
Audio Welt
Böse Mädchen
CATCH YOUR DREAMS-SEMINARE
DAS IST PFIFFIG MANN
Das Kontaktinserat
Das Machtwort
Der Kandidat
Der Pascha von Nippes
DEUTSCH perfekt
Deutschland ist schön
Die Saftschubsen
Die Welt in einer Schneeflocke
Foto Welt

Gesundheit in eigener Hand
Gesundheitswirtschaft
Hallosingle
Hallosingles
Hellosingles
ich bin’s doch
Intralogistics
Intralogistik
Kneipen-TV
kontakt
Kontaktinserat
Landleben
LOLLIPOP
Machtwort

MEINE SCHWESTER UND ICH
MOORHUHN PINBALL
Neue Freunde, Neues Glück
Neuro-Psychiatrische Zeitung
Platinum Style
pop.tv
Psychiatrisch-Neurologische Zeitung
Reisswolf
Rheinland-Immobilien
Schwanenwerder
Spiele Welt
Stammtisch eins
Tag X
talking jazz

Tatort: Hand in Hand
Tausendmal berührt
Technik Welt
TEEN
Tisch eins
Urlaub (Ferien) in der Heimat
Urlaub (Ferien) in Deutschland
Urlaub, wo es am schönsten ist
VENTURA
Verlobung für Fortgeschrittene
Video Welt
WISSEN AKTUELL

Fon: +49-40/609 009 - 61 • Fax: +49-40/609 009 - 66 • www.titelschutzanzeiger.de

Der Titelschutz Anzeiger
Die nächste Ausgabe: Nr. 688 erscheint am 28.09.2004 Anzeigenschluss: 24.09.2004, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel
Die nächste Ausgabe: Nr. 690 erscheint am 12.10.2004 Anzeigenschluss: 08.10.2004, 10 Uhr

SAT.1 darf sich auch SAT.2 schützen

SAT.1 hat sich den Schutz
der Marke “SAT.2” vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof erstrit-
ten.

Das Harmonisierungsamt
für den Binnenmarkt in Alicante
hatte die Eintragung der Marke
zunächst mit der Begründung
abgelehnt, der Begriff hätte kei-
ne Unterscheidungskraft. Auch
für den Europäische Gerichtshof

waren der Begriff “SAT”und die
Zahl “2” für sich betrachtet nicht
beschreibend und damit auch
nicht unterscheidungskräftig.
Die Klage wurde in erster Ins-
tanz zurückgewiesen.

In der zweiten Instanz aller-
ding kamen die Richter in Lu-
xembourg zu einer neuen Sicht
der Rechtslage: Bestandteile ei-
ner Marke, die isoliert betrachtet

keine Unterscheidungskraft
haben, können im Fall ihrer
Kombination unterscheidungs-
kräftig sein. Gerade der im Tele-
kommunikationssektor häufige
Gebrauch von Marken, die aus
einem Wort- und einem Zahlen-
bestandteil zusammensetzt sind,
weise darauf hin, dass derartigen
Kombinationen nicht grund-

sätzlich Unterscheidungskraft
abgesprochen werden kann.

Mit dieser Entscheidung
senkt der Europäische Gerichts-
hof deutlich die Anforderungen
für die Eintragung einer Ge-
meinschaftsmarke.

EuGH, Urteil vom 16.09.2004,
AZ.: C-329/02 P
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere
Mandantschaft Titelschutz in Anspruch für:

kontakt
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Rechtsanwälte Starke Hornig und Kollegen,
Luisenstraße 1, 96047 Bamberg

Verbraucherschutz bei der Rechtsberatung

Nach dem Deutschen An-
waltsverein unterstützt nun auch
die Bundesrechtsanwaltskam-
mer (BRAK) den Diskussions-
entwurf für ein neues Rechts-
dienstleistungsgesetz.

Allerdings schränkte Dr.
Bernhard Dombek, Präsident
der BRAK, in einer Pressemittei-
lung ein: “Transparenz und
Qualitätssicherung bei der Ertei-
lung von Rechtsrat sind bester
Verbraucherschutz und unser
Ziel. Wir werden die Vorschläge

des Bundesjustizministeriums
deshalb sorgfältig diskutieren,
denn auch nach Auffassung der
BRAK sind Anpassungen und
Änderungen erforderlich”.

Die Möglichkeit zur Diskus-
sion ergibt schon in dieser Wo-
che auf dem 65. Deutschen
Juristentag in Bonn. Eines der
sieben Hauptthemen für die
rund 2500 teilnehmenden Juris-
ten wird die Lockerung des Bera-
tungsmonopols der Anwälte
sein. Nachbarschaftsberatung

und Rechtsrat im Familien- und
Freundeskreis können nach An-
sicht der BRAK durchaus freige-
geben werden. Auch die soziale
und karikative Beratung durch
Verbände sollte geöffnet wer-
den.

“Der BRAK kommt es auf
qualitativen und unabhängig er-
teilten Rechtsrat an. Dies kön-
nen in der Regel nur Anwälte
gewährleisten, denn sie sind
hierfür ausgebildet. Wir erteilen
Möchtegernjuristen, Scharlata-

nen und Stümpern aber eine Ab-
fuhr, wenn es um das sensible
Gut Recht geht” stellt Dombek
klar. Nur Anwälte seien zu Un-
abhängigkeit, Verschwiegenheit
und konsequenter Vertretung
der Interessen ihrer Mandanten
verpflichtet.

Näheres unter:
www.brak.de
www.deutscherjuristentag.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

CATCH YOUR DREAMS-SEMINARE
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

PR-Büro Detlef Fleischer,
Simrockstraße 3, 41464 Neuss

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

MEINE SCHWESTER UND ICH
in allen möglichen Kombinationen und Schreibweisen, Schrift-
und Darstellungsformen, Wortverbindungen und Titelkombina-
tionen für Print und alle Medien.

NEUE FILMPRODUKTION tv GmbH,
Kurfürstendamm 57, 10707 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Tisch eins
Stammtisch eins
Kneipen-TV

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Richter und Süme Rechtsanwälte,
Gertigstraße 28, 22303 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Platinum Style
in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwandlun-
gen, Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien,
insbesondere Druckerzeugnisse.

EditorNetwork Medien GmbH,
Pettenkoferstraße 4, 80336 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

MOORHUHN PINBALL
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen für alle Medien, insbesondere Softwareprodukte, multi-
mediale Anwendungen, Druckerzeugnisse und Online-
Produkte.

phenomedia publishing gmbh,
Josef-Haumann-Straße 10, 44866 Bochum
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Porsche verliert Domainstreit

Eine Absage erteilte die
WIPO der Porsche AG, welche
die Internetadressen „porsche-
buy.com“ und „porschebuy.
com“ in ihren Besitz bringen
wollte (Fall Nr.: D2004-0481).
Die auf den englischen Virgin Is-
lands ansässige Domaininhabe-
rin hatte die Seiten genutzt, um
darauf Gebrauchtwagen der
Marke Porsche zum Verkauf an-
zubieten. Sie hatte eine ausserge-
richtliche Übertragung der

Domains an den Sportwagen-
hersteller abgelehnt, woraufhin
dieser vor die WIPO zog.

Dort musste sich das Unter-
nehmen jedoch geschlagen ge-
ben, da es das Schiedsgericht
nicht davon überzeugen konnte,
dass die Beklagte die Domains in
böser Absicht registriert hat. Wie
das Gremium urteilte, liege sei-
tens der Beklagten vielmehr ein
gutgläubiges Angebot vor. Sie
habe die strittigen Domainna-

men als Marktplatz für ge-
brauchte Porsche-Wagen ge-
nutzt. Andere Marken würden
nicht angeboten. Von der Be-
zeichnung „Porsche“ werde in
diesem Fall Gebrauch gemacht,
um die Produkte zu beschreiben,
die angeboten würden. Die Be-
klagte weise auf ihren Seiten aus-
serdem deutlich darauf hin, dass
sie nicht mit Porsche in Verbin-
dung steht oder durch das Un-
ternehmen autorisiert ist. Auch

sei auf den Seiten kein Miss-
brauch des Porsche-Markenzei-
chens zu erkennen.

Das Gremium der WIPO
kam deshalb zu dem Schluss,
dass die Nutzung der Domains
durch das legitime Interesse der
Beklagten gerechtfertigt ist. Die
Klage der Firma Porsche wurde
zurückgewiesen.

Quelle: www.markenplatz.de

Unter Hinweis auf § 5, Abs. 3 Markengesetz nehmen wir Titel-
schutz in Anspruch für:

Machtwort
Das Machtwort

In allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Kino-, Rund-
funk- und Fernsehsendungen, sonstige audiovisuelle Medien
und Träger sowie Druckerzeugnisse.

U5 Filmproduktion GmbH & Co. KG,
Hanauer Landstraße 52, 60314 Frankfurt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Hallosingle
Hallosingles
Hellosingles
Kontaktinserat
Das Kontaktinserat

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und grafischen
Darstellungen in allen Medien, als Einzel- oder Reihentitel, ins-
besondere für Druckereierzeugnisse, Softwareerzeugnisse,
Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke (einschließ-
lich CD-ROM, CD-I, DVD, Offline- und Online-Dienste und sons-
tige Online-Medien und -Produkte, Internet) sowie Telekom-
munikationsdienstleistungen (einschließlich UMTS, SMS,
WAP, GPRS) inklusive Merchandising.

STIFTER-PRESS
TV- und Verlagsgesellschaft mbH, stifter-press.de,
Berliner Straße 275, 65205 Wiesbaden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Deutschland ist schön
Schwanenwerder
Reisswolf
Landleben
Böse Mädchen

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzun-
gen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreib-
weisen und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere
Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige elektronische und digita-
le Medien und Netzwerke einschließlich Offline und Online-
Diensten, sonstige audiovisuelle Medien, sowie Software-Er-
zeugnisse, CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art,
Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Unified
Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising, öffentliche
Veranstaltungen, Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art und
Form.

Sony Pictures
Film und Fernseh Produktions GmbH,
An der Hasenkaule 22, 50354 Hürth

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Verlobung für Fortgeschrittene
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring
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Gemäß § 5 Absatz 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten
Titelschutz in Anspruch für

Audio Welt
Technik Welt
Spiele Welt
Foto Welt
Video Welt

in allen Schreibweisen, möglichen Kombinationen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für alle Medien,
insbesondere elektronische und digitale Medien, Druckerzeug-
nisse, Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwälte Beiten Burkhardt GmbH,
Ganghoferstraße 33, 80339 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Urlaub (Ferien) in Deutschland
Urlaub (Ferien) in der Heimat
Urlaub, wo es am schönsten ist
in allen Kombinationen, Abkürzungen, Darstellungsformen,
Schreibweisen, Schriftarten und mit allen Zusätzen für alle Me-
dien, insbesondere Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse,
Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige audiovisuelle Medien,
Bild-, Ton-, Bild/Ton- und Datenträger aller Art, Offline- und Onli-
ne-Dienste, sonstige Online-Medien, Domain-Bezeichnungen,
Multimedia-Anwendungen, Merchandising sowie öffentliche
Veranstaltungen und Dienstleistungen.

montanamedia,
Königinstraße 121, 80802 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

ich bin’s doch
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Zusammensetzungen, Wortverbin-
dungen und graphischen Gestaltungen für Druckerzeugnisse
und alle sonstigen Medien, insbesondere für Zeitschriften,
Newsletter, Bücher und andere Printmedien und Publikationen,
Softwareerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medien und
Netzwerke einschließlich CD-ROM, CD-I, DVD, Offline- und On-
linedienste und sonstige Online-Medien und Online-Produkte.

Rechtsanwalt Jan-Alexander Fortmeyer,
Taunusstraße 17a, 60329 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Neue Freunde, Neues Glück
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und graphi-
schen Darstellungen in allen Medien, insbesondere für Druck-
und Merchandisingerzeugnisse, Softwareerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke (einschließ-
lich CD-ROM, CD-I, Offline und Onlinedienste und sonstige On-
line-Medien und -Produkte, Internet) sowie Telekom-
munikations- und sonstige Dienstleistungen (einschließlich
UMS, SMS, WAP).

Objectiv Film GmbH,
Jenfelder Allee 80, 22039 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Die Saftschubsen
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Wort-
verbindungen, Kombinationen und Abwandlungen für alle Me-
dien, insbesondere Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse,
Hörfunk, Film, Fernsehen, elektronische und digitale Medien
und Netzwerke, einschließlich Offline- und Online-Dienste und
sonstige Online-Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art
sowie Merchandising in jeglicher Form.

Monaco Film GmbH,
Alter Wandrahm 11, 20457 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Der Kandidat
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und grafischen
Darstellungen für alle Medien, insbesondere für Druckerzeug-
nisse, Softwareerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-,
Ton- und Datenträger aller Art, elektronische, digitale und opti-
sche Medien und Netzwerke (einschließlich CD-ROM, DVD, In-
ternet) sowie Telekommunikationswege (einschließlich GSM,
UMTS, EDGE, EMS, MMS, SMS, WAP).

Hammerstein und Partner,
Fruteweg 36, 22559 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Neuro-Psychiatrische Zeitung
Psychiatrisch-Neurologische Zeitung
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

neupunkt VERLAG,
Virnicherstraße 100, 53984 Mechernich

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

DEUTSCH perfekt
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen für alle Medien, insbesondere Film, Fernsehen, Hör-
funk, Druckerzeugnisse, Software und elektronische Medien
einschließlich Multimedia-Anwendungen (On-Line und Off-
Line).

Rechtsanwalt Dr. Gerald Mai,
Karlstraße 31, 40210 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Tatort: Hand in Hand
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Hörfunk und
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Film, elektroni-
sche und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch
CD-ROM, CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Onli-
ne-Medien, Druckerzeugnisse sowie Software-Erzeugnisse.

Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir im Auftrag
unserer Mandantschaft für Publikationen im Printbereich und
Druckerzeugnisse aller Art, im Bereich der elektronischen, digi-
talen und sonstigen Medien aller Art sowie Netzwerken ein-
schließlich der Off- und Onlinedienste Titelschutz in Anspruch
für

Gesundheitswirtschaft
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Varia-
tionen, Kombinationen, Abwandlungen sowie Zusätzen.

RAe Eimer Speer Wiechern Peter,
Marktstraße 16, 29614 Soltau

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

ALLES THEATER
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Ingo Schöpp Rechtsanwalt und Steuerberater,
Rheinstraße 41, 64287 Darmstadt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Gesundheit in eigener Hand
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen
und graphischen Gestaltungen für alle Medien, insbesondere
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Softwareerzeug-
nisse, elektronische und digitale Medien einschließlich Multime-
dia-Anwendungen (Online- und Offline-Dienste).

Löppert Pharma Profil,
Erich-Kästner-Straße 17a, 80796 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Intralogistik
Intralogistics

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Titel-
kombinationen, entsprechenden Untertiteln und mit allen Zusät-
zen für alle Medien national und international, insbesondere für
Printmedien und elektronische Medien.

GIT VERLAG GmbH & Co. KG,
Rösslerstraße 90, 64293 Darmstadt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Rheinland-Immobilien
in jeder Schreibweise, Kombination und Darstellungsform für
alle Medien, insbesondere Printmedien, elektronische Medien
und Netzwerke, Rundfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Da-
tenträger.

LINKLATERS OPPENHOFF & RÄDLER
Rechtsanwälte Steuerberater,
Hohenstaufenring 62, 50674 Köln
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unseren
Kunden Titelschutz in Anspruch für:

VENTURA
in allen Schreibweisen.

Compu-Mark GmbH,
St. Pietersvliet 7, B - 2000 Antwerpen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

pop.tv
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und graphi-
schen Darstellungen, allein stehend und mit allen etwaigen
Zusätzen für sinngemäße Titel - als Einzel- oder Reihentitel in al-
len Sprachen und sinngemäßen Übersetzungen, in allen Me-
dien, insbesondere für Druck- und Merchandisingerzeugnisse,
Softwareerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medien und
Netzwerke (einschließlich DVD, CD-ROM, CD-I, Offline- und
Onlinedienste und sonstige Online-Medien und -Produkte, Inter-
net), Telekommunikations- und sonstige Dienstleistungen (ein-
schließlich UMTS, SMS, WAP) sowie Veranstaltungen und
Wettbewerbe.

Universal Music GmbH,
Stralauer Allee 1, 10245 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-

danten Titelschutz in Anspruch für die nachfolgenden Titel:

Der Pascha von Nippes

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und grafischen
Darstellungen in allen Medien, insbesondere für Druckerzeug-
nisse, Softwareerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-,
Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Me-
dien und Netzwerke (einschließlich CD-ROM, CD-I, DVD, Off-
und Online-Dienste und sonstige Online-Medien und Produkte,
Internet) sowie Telekommunikationsdienstleistungen (ein-
schließlich UMS, SMS, WAP, GPRS).

Rechtsanwalt Martin Jenke,
Drakestraße 58, 12205 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

WISSEN AKTUELL
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, graphischen Gestaltungen, Untertiteln und Zu-
sammensetzungen in sämtlichen Medien einschließlich
Print-Medien, Ton- und Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen
(insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für
Film-, Fernsehen- und Videoproduktionen aller Art), Software,
Off-Line und On-Line-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD und sonsti-
ge Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische
und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle Veranstal-
tungen.

Rechtsanwalt Konrad Bennecke,
Warburgstraße 50, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-

danten Titelschutz in Anspruch für

talking jazz
Die Welt in einer Schneeflocke
Tag X
Tausendmal berührt
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

DAS IST PFIFFIG MANN
LOLLIPOP
TEEN

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

GLM Kft,
Fö u. 40, H - 9226 Dunasziget /Ungarn
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